
Mittwoch, 25. Februar 2026

Nummer 9

Amtsblatt der Stadt Geisingen mit den Stadtteilen Aulfingen, Gutmadingen, Kirchen-Hausen und Leipferdingen

GEISINGER  MITTEILUNGEN
IM MITTELPUNKT  
VON TERMINEN UND EREIGNISSEN.

Amtsblatt der Stadt Geisingen mit den Stadtteilen Aulfingen, Gutmadingen, Kirchen-Hausen und Leipferdingen

In der ersten Februarwoche kam es 
aufgrund eines größeren Rohrbruchs 
in der Wildtalstraße zu umfangreichen 
Reparaturarbeiten durch das Team 
der Wasserversorgung und des Bau-
hofs der Stadt Geisingen. Die Schad-
stelle konnte in einer nächtlichen Or-
tungsaktion kurzfristig lokalisiert und 
am Folgetag behoben werden.

Während der Arbeiten wurden jedoch 
weitere Schäden sowie eine bislang 
nicht verzeichnete, wasserführen-
de Leitung entdeckt. Zudem waren 
mehrere ältere Schieber nicht mehr 
vollständig funktionsfähig. Dadurch 
weiteten sich die Maßnahmen auf 
insgesamt fünf bis sechs Reparatur-
stellen aus, und ein größerer Versor-
gungsabschnitt musste kurzfristig ab-
geschaltet werden.

Wir versuchen, betroffene Anwohner 
frühzeitig, mindestens einen Tag im 
Voraus, zu informieren. In diesem 
Fall war das nicht möglich. Für diese 
Umstände möchten wir uns an dieser 
Stelle bei den Anwohnern entschul-
digen. Gleichzeitig möchten wir uns 
ganz herzlich für das Verständnis be-
danken. Wir versuchen, die Versor-
gung so kurz wie möglich zu unterbre-
chen, aber das ist leider nicht immer 
möglich. Besondere Umstände erfor-
dern besondere Maßnahmen.

Die Arbeiten sind noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen und werden in den 
kommenden Tagen fortgesetzt. Die 
Asphaltierung erfolgt witterungsbe-
dingt voraussichtlich Ende März bis 
Anfang April.
Ihr Team vom Wasserwerk und  
Bauhof der Stadt Geisingen

qqqqqqqqReparaturen und Instandsetzungen  
� am Wassernetz im Wildtal
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    Stadtverwaltung Geisingen
	 Hauptstraße 36, 78187 Geisingen
	 Telefon-Zentrale 07704 807-0, Fax 07704 807-32
	 E-Mail: info@geisingen.de, Homepage: www.geisingen.de
     Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung
	 Montag: 08:00 – 12:00 Uhr, Dienstag 14:00 – 17:00 Uhr,
	 Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr, Freitag 08:00 – 12.00 Uhr
�	� Die Mitarbeiter/-innen erreichen Sie auch außerhalb der 

Sprechzeiten über die Direktdurchwahl. Darüber hinaus kön-
nen Sie Termine mit der Verwaltung vereinbaren.

Bürgerbüro ...........................................................807-21/-20
Hauptamt / Standesamt ....................................807-34/-39
Hauptamt / Ordnungsamt ..................................807-35/-28
BM-Sekretariat /Öffentlichkeitsarbeit ...................... 807-30
Tourismus / Marketing ............................................... 807-33
Bauamt .............................................................................807-48/-42
Kämmerei ............................................................807-44/-36
Kämmerei - Rechnungsamt ........................ 807-57/-37/-27
Kämmerei - Steuern und Abgaben .....................807-25/-24
Kämmerei - Stadtkasse ......................................807-26/-29
Forstverwaltung .............................................................807-40/-41
Bauhof .....................................................................9220926
Jugendreferat ................................................. 01746945355
Landratsamt Tuttlingen ....................................07461 926-0
(*Büro: Außenstelle Rathaus, Hauptstraße 15)

Ortsverwaltung Gutmadingen
Telefon 07704 234, E-Mail: gutmadingen@geisingen.de
Montag: 09:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag: 18:30 – 20:30 Uhr (19:00 – 20:00 Uhr mit OV*)

Ortsverwaltung Kirchen-Hausen
Telefon 07704 221, E-Mail: kirchen-hausen@geisingen.de
Dienstag: 08:30 - 11:30 Uhr, 
Donnerstag: 08:30 - 11:30 Uhr, 19:00 - 20:00 Uhr*
Ortsverwaltung Aulfingen
Telefon 07708 388, E-Mail: aulfingen@geisingen.de
Mittwoch: 08:15 – 12:45 Uhr
Donnerstag: 17:15 – 18:45 Uhr (18:00 – 19:00 Uhr mit OV*)
Ortsverwaltung Leipferdingen
Telefon 07708 364, E-Mail: leipferdingen@geisingen.de
Mittwoch 09:00 – 11:30 Uhr und 18:00 – 19:00 Uhr* 
Donnerstag: 09:15 – 11:45 Uhr
*mit Anwesenheit des Ortsvorstehers
Hinweis: Änderungen der Öffnungszeiten von der Stadtver-
waltung und den Ortsverwaltungen werden unter den jewei-
ligen Rubriken bekannt gegeben.

Ausgabe auch online auf NUSSBAUM.de

Bereitschafts- und Sozialdienste
Bereitschaftsdienste

Ärztliche Bereitschaft
Der ärztliche Bereitschaftsdienst nach Feierabend, an Wo-
chenenden und Feiertagen ist über die bundesweit einheitli-
che Rufnummer zu erreichen. 116117
Über eine Bandansage wird die Notfallpraxis mitgeteilt bzw. 
von der Rettungsleitstelle koordiniert.
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und di-
gital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungsempfeh-
lung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu einer 
telemedizinischen Beratung vermittelt werden.
Apotheken Notdienst
Notdienstportal der Landesapothekerkammer
Baden-Württemberg .............................................. 0800 0022833
oder ……….................................… www.lak-bw.de/notdienstportal
Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Klinikum Tuttlingen:
Montag, Dienstag, Donnerstag von 19:00 bis 21:00 Uhr
Mittwoch, Freitag von 18:00 bis 21:00 Uhr
Samstag sowie Sonn- und Feiertrag von 10:00 bis 18:00 Uhr
Zahnärztlicher Notdienst.....………www.zahnarzt-notdienst.de
Fachärzte.............................................................07461 1787-0
Die Bereitschaftsdienste der Fachärzte sind über die DRK-
Leitstelle Tuttlingen zu erfahren.

Sozialdienste
Sozialstation "St. Beatrix" e.V.
Ambulante Kranken- und Altenpflege, Hauswirtschaft, Betreuung, 
Tagespflege, Pflegeberatung, Betreutes Wohnen usw.

 Geisingen............................................................07704 92233-0
AKA-Team GmbH 
Ambulante Kranken- u. Altenpflege, 
Hauswirtschaft u.v.m.   ..........................................07462 8035
Hospizgruppe
Begleitung für Schwerkranke, Sterbende und ihre Angehörigen: 
E-Mail: hospizgruppe@sozialstation-geisingen.de  
.............................................. 0176 17704229, 0174 3043933
Caritasverband SBK e.V., Sozial-/Schwangerschaftsberatung
Termine in Geisingen……………………………………. 07721 9218364
oder E-Mail: sandra.muench@caritas-sbk.de
Telefonseelsorge...............................................0800 1110111
Frauenhaus Tuttingen............................................07461 2066
Weisser Ring / Hilfe für Kriminalitätsopfer 
E-Mail: tuttlingen@mail.weisser-ring.de …….... 0175 5866425

Notruf
  Polizei (Notruf).........................................................................110

- Polizei Immendingen...........................................07462 94640
- nach Dienstschluss sowie an Sonn-

und Feiertagen: Polizei Tuttlingen.........................07461 9410
  DRK Tuttlingen....................................................................�19222
  Rettungsdienst, Feuerwehr (Notruf) ...................................�112
  B R A N D F A L L ....................................................................�112
  DRK-Krankentransport......................................................�19222
  Giftnotrufzentrale....................................................�0761 19240
  Strom Energiedienst Netz GmbH

- Störungsnummer ............................................07623 92-1818
- Servicenummer ...............................................07623 92-1800

  Gasversorgung
	 - badenova AG & Co. KG, Tuttlingen ..................07462 9444-0
	 - Bereitschaftsdienst / Störungsnummer .......08002 767767
	 - Servicenummer (kostenlos) ...........................08002 838485
  Wasser / Abwasser

- Bereitschaft - städtischer Bauhof ................07704 9220926
- nach Dienstschluss
  sowie an Sonn- und Feiertagen .....................0170 9373749
- Verbandskläranlage
  Immendingen/Geisingen....................................07462 6433
  Bereitschaft.....................................................0170 8603740
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Aus dem Rathaus
Amtliche Bekanntmachungen

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Geisingen sucht für die Grundschule, Ortsverwaltung und Kirchtalhalle in 
Kirchen-Hausen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

 
Hausmeister/in* 

(bis zu 10 Wochenstunden, unbefristet) 
 

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.geisingen.de/bewerbung. 
 
Über Ihre Bewerbung bis zum 27. Februar 2026 über unser Bewerberportal freuen wir 
uns: 
 
 

 

*Ihr Geschlecht ist uns egal. Hauptsache, Sie passen zu uns und brennen für Ihren Job.  

 

Die Stadt Geisingen sucht für die Grundschule, Ortsverwal-
tung und Kirchtalhalle in Kirchen-Hausen zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine/n

Hausmeister/in*
(bis zu 10 Wochenstunden, unbefristet)

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.geisingen.de/bewerbung.
Über Ihre Bewerbung bis zum Freitag, 27. Februar 
2026, über unser Bewerberportal freuen wir uns:

*Ihr Geschlecht ist uns egal. Hauptsache, Sie passen zu uns 
und brennen für Ihren Job.

Anmeldung Ferienbetreuung Osterferien  
30. März bis 02. April 2026

Die Stadt Geisingen bietet in den Osterferien (30. März bis 02. 
April 2026) eine Ferienbetreuung an.
Die teilnehmenden Kinder können für die ganze Ferienwoche, 
aber auch für einzelne Ferientage angemeldet werden.
Es werden folgende zwei Betreuungsmodule angeboten:
Modul I beinhaltet die Ferienbetreuung von Montag bis Don-
nerstag von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr (inkl. Mittagessen) und 
kostet 12 €/ Tag. Die Kinder können morgens zwischen 07:30 
Uhr und 09:00 Uhr flexibel zur Betreuung gebracht werden, die 
restliche Zeit ist verpflichtend.
Das Modul II kann darüber hinaus von Montag bis Donnerstag 
dazu gebucht werden: Es beinhaltet die Zeit von 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr und kostet zusammen mit Modul I 14 €/ Tag. Teilneh-
men können Kinder aus Geisingen und Stadtteilen der Klassen 
1 bis 6.
Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 12. März 2026 mög-
lich. Das digitale Anmeldeformular finden Sie unter https://gei-
singen.ferienprogramm-online.de/ unter dem Reiter Programm/
Osterferienbetreuung 2026.
Bei Fragen zur Ferienbetreuung können Sie sich ger-
ne an Frau Larissa Bayer, Telefon 07704 807-28, 
E-Mail: l.bayer@geisingen.de wenden.

Wahlbekanntmachung

1. 	� Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von 
Baden-Württemberg statt.

Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.
2. 	 Die Gemeinde ist in folgende 5 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbezirk Abgrenzung des 
Wahlbezirks

Lage des Wahlraums
(Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort)

Geisingen I Stadtteil 
Geisingen

Rathaus Geisingen, 
Sitzungssaal, Hauptstra-
ße 36, 78187 Geisingen 
(rollstuhlgerecht)

Geisingen II Stadtteil 
Gutmadingen

Rathaus Gutmadingen, 
Schulstraße 9, 
78187 Geisingen,

Geisingen III Stadtteil 
Kirchen-Hausen

Kirchtalhalle, Foyer, 
Aitrachtalstraße 8, 
78187 Geisingen
 (rollstuhlgerecht)

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Geisingen sucht für die Grundschule, Ortsverwaltung und Kirchtalhalle in 
Kirchen-Hausen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

 
Hausmeister/in* 

(bis zu 10 Wochenstunden, unbefristet) 
 

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.geisingen.de/bewerbung. 
 
Über Ihre Bewerbung bis zum 27. Februar 2026 über unser Bewerberportal freuen wir 
uns: 
 
 

 

*Ihr Geschlecht ist uns egal. Hauptsache, Sie passen zu uns und brennen für Ihren Job.  

 

Geisingen IV Stadtteil 
Aulfingen

Rathaus Aulfingen, 
Schloßplatz 1, 78187 
Geisingen

Geisingen V Stadtteil 
Leipferdingen

Rathaus Leipferdingen, 
Luitfriedstraße 15, 
78187 Geisingen

	� In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 02. Februar 2026 bis 07. Februar 2026 über-
sandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

	� Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwah-
lergebnisses um 15:00 Uhr im Rathaus Geisingen, Haupt-
straße 36, 78187 Geisingen, Briefwahlbezirk Geisingen I in 
den Zimmern Nr. 304 + 303 und Briefwahlbezirk Geisingen 
II in den Zimmern 203 + 208, zusammen.

3. 	� Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist.

	� Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Iden-
titätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen.

	� Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.

	� Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt.

	 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
	� Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Num-

mer
	 a) 	� für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-

men der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber 
der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern 
außerdem die Angabe Einzelbewerber und rechts von 
dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kenn-
zeichnung,

	 b) 	� für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ers-
ten fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

	 Der Wähler gibt
	 seine Erststimme in der Weise ab,
		�  dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-

druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Be-
werber sie gelten soll,

	 und seine Zweitstimme in der Weise,
		�  dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-

druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Lan-
desliste sie gelten soll.

	� Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder 
dem besonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden.

4. 	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

5. 	� Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

	 a) 	� durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises oder

	 b) 	 durch Briefwahl
	 teilnehmen.
	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-

debehörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtli-
chen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
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schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stel-
le abgegeben werden.

6. 	� Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Än-
derung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf 
die Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält oder 
wenn sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag 
sonst eine derartige Äußerung befindet oder der Stimmzet-
telumschlag gekennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 6 und 7 des Landtagswahlgesetzes).

7. 	� Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehin-
dert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 
8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtig-
ten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Absätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Geisingen, den 25. Februar 2026
Die Gemeindebehörde
Martin Numberger, Bürgermeister

Haushaltssatzung und Wirtschaftspläne 2026

Mit Erlass vom 09. Februar 2026 teilt die Rechtsaufsichtsbe-
hörde mit, dass die vom Gemeinderat am 17. Dezember 2025 
beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2026, bestehend aus dem Ergebnishaushalt, 
dem Finanzhaushalt und dem Stellenplan sowie die Beschlüsse 
über die Festsetzung der Wirtschaftspläne der Abwasserbesei-
tigung und der Wasserversorgung bestätigt werden.
Wir geben deshalb nachfolgend den Wortlaut der Haushaltssat-
zung sowie die Feststellung der Wirtschaftspläne bekannt.
Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass der Haushaltsplan und 
die Wirtschaftspläne 2026 in der Zeit vom 26. Februar 2026 bis 
11. März 2026 im Rathaus, Zimmer 304, während der üblichen 
Dienststunden ausliegen.

S T A D T   G E I S I N G E N
Landkreis Tuttlingen

Haushaltssatzung
für das

Haushaltsjahr 2026
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg in der Fassung vom 03.10.1983 (GBL. S. 578) hat der Ge-
meinderat am 17. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen 
Erträge von 20.006.820

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Auf-
wendungen von 20.434.892

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergeb-
nis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -428.072

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge von 80.000

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen von 20.000

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis  
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 60.000

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
(Summe aus 1.3 und 1.6) von -368.072

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 19.531.820

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 19.094.892

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 
des Ergebnishaushalts  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 436.928

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 7.163.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 12.058.440

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmit-
telüberschuss /-bedarf aus Investi-
tionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von -4.895.440

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmit-
telüberschuss /-bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -4.458.512

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 1.800.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 130.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmit-
telüberschuss /-bedarf aus Finan-
zierungstätigkeit  
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 1.670.000

2.11 Veranschlagte Änderung des Finan-
zierungsmittelbestands, Saldo des 
Finanzhaushalts  
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von -2.788.512

§ 2 Kreditermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird festgesetzt auf	�  1.800.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt 
auf	� 5.700.000 €

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	
� 3.900.000 €
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden ist.

Geisingen, den 17. Dezember 2025
gez. Numberger
Bürgermeister
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Feststellung des Wirtschaftsplanes
der

Stadtwerke Abwasserbeseitigung Geisingen
für das

Wirtschaftsjahr 2026
Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2025 aufgrund des § 
14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 i.g.F. den 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt be-
schlossen:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit
1. 	 Aufwendungen im Erfolgsplan von	�  1.698.500 €
	 Erträgen im Erfolgsplan von	� 1.662.000 €
	 einem Jahresverlust von	� 36.500 €
	 festgesetzt.

§ 2
Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit
1. 	 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von
� 1.494.000 €
	 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von
	�  1.095.500 €
	 einem Zahlungsmittelüberschuss von	�  398.500 €
2. 	 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	� 50.000 €
	 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	�  145.000 €
	 einem Zahlungsmittelbedarf von	�  95.000 €
3. 	 einem Finanzierungsmittelüberschuss von	�  303.500 €
4. 	 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von
� 250.000 €
	 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von
� 452.000 €
	 einem Finanzierungsbedarf von	� 202.000 €
5. 	 einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands von
� 101.500 €
	 festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der
1. 	 vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	
	�  250.000 €
2. 	� vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflich-

tungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflich-
tungsermächtigungen) von	�  0 €

3. 	 Höchstbetrag der Kassenkredite von	�  780.000 €
	 wird für das Wirtschaftsjahr 2026 festgesetzt.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden ist.
Geisingen, den 17. Dezember 2025
gez. Numberger
Bürgermeister

Feststellung des Wirtschaftsplanes
der

Stadtwerke Wasserversorgung Geisingen
für das

Wirtschaftsjahr 2026
Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2025 aufgrund des § 
14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 i.g.F. den 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt be-
schlossen:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit
1.	  Aufwendungen im Erfolgsplan von	� 1.007.300 €
	 Erträgen im Erfolgsplan von	� 997.000 €
	 einem Jahresverlust von� 10.300 €
	 festgesetzt.

§ 2
Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit
1. 	 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	
� 966.000 €
	 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	
� 782.300 €
	 einem Zahlungsmittelüberschuss von	�  183.700 €
2. 	 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	� 35.000 €
	 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	�  135.000 €
	 einem Zahlungsmittelbedarf von	�  100.000 €
3. 	 einem Finanzierungsmittelüberschuss von	�  83.700 €
4. 	 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	�  0 €
	 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	
� 177.050 €
	 einem Finanzierungsbedarf von	� 177.050 €
5.	 einer Verringerung des Finanzierungsmittelbestands von
� 93.350 €
	 festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der
1. 	 vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	  
� 0 €
2. 	� vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflich-

tungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten

	 (Verpflichtungsermächtigungen) von	�  0 €
3. 	 Höchstbetrag der Kassenkredite von	�  450.000 €
	 wird für das Wirtschaftsjahr 2026 festgesetzt.
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden ist.
Geisingen, den 17. Dezember 2025
gez. Numberger
Bürgermeister

Zweckverband Wasserversorgung  
„Unteres Aitrachtal“

Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Wasserversorgung 
„Unteres Aitrachtal“
Mit Erlass vom 17. Februar 2026 teilt die Rechtsaufsichtsbehör-
de mit, dass der von der Verbandsversammlung am 03. Febru-
ar 2026 beschlossene Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2026 bestätigt wird.
Wir geben deshalb nachfolgend den Wortlaut des Wirtschafts-
planes bekannt.
Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass der Wirtschaftsplan 
2026 in der Zeit vom 02. März 2026 bis einschließlich 13. März 
2026 im Rathaus Geisingen, Zimmer 304, während der übli-
chen Dienststunden ausliegt.

Zweckverband Wasserversorgung „Unteres Aitrachtal“
Sitz: Geisingen

Wirtschaftsplan 2026
Die Verbandsversammlung hat am 03. Februar 2026 auf Grund 
des § 20 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammen-
arbeit (GKZ) vom 16.09.1974 in Verbindung mit § 13 der Ver-
bandssatzung vom 01. Juli 2013 i.g.F. den Wirtschaftsplan für 
das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit
1. 	 Aufwendungen im Erfolgsplan von�  1.018.800 €
	 Erträgen im Erfolgsplan von � 1.018.800 €
	 einem Jahresdefizit von	�  0 €
	 festgesetzt.
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§ 2
Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit

1. 	� Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	
	�  935.800 €
	 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 
� 827.800 €
	 einem Zahlungsmitteldefizit von � 108.000 €
2. 	 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von � 57.000 €
	 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von � 49.000 €
	 einem Zahlungsmittelüberschuss von�  8.000 €
3. 	 einem Finanzierungsmittelüberschuss von�  116.000 €
4. 	 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von � 0 €
	 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von � 500 €
	 einem Finanzierungsmittelüberschuss von � 500 €
5. 	 einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands von 
� 115.500 €
	 festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der
1.	 vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von 
� 0 €
2. 	� vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflich-

tungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflich-
tungsermächtigungen) von�  0 €

3. 	 Höchstbetrag der Kassenkredite von � 195.000 €
	 wird für das Wirtschaftsjahr 2026 festgesetzt.

§ 4
1. 	� Die Aufwandsumlage (Betriebskosten- und Festkostenumla-

ge) wird auf � 933.600 €
	 festgesetzt.
2. 	� Die Finanzierungsumlage (Vermögensumlage) wird auf 

� 54.000 € festgesetzt.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Gemeinde-
verwaltungsverband Immendingen-Geisingen geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Geisingen, den 3. Februar 2026
gez. N u m b e r g e r
Verbandsvorsitzender

Das Personalamt informiert:

Neuer Hausmeister in Leipferdingen
Seit dem 01. Februar 2026 gab es einen Wechsel des Haus-
meisterpostens in Leipferdingen.
Herr Hans Schumacher aus Aulfingen übernahm die Tätigkeit 
für Herrn Swen Speck. Herr Schumacher ist bei der Stadt Gei-
singen kein Unbekannter – er ist bereits Hausmeister für die 
Festhalle in Aulfingen.
Der Hausmeisterposten in Leipferdingen umfasst die Betreuung 
der Festhalle sowie der Grundschule.
Wir wünschen Herrn Schumacher einen guten Start in Leipfer-
dingen, viel Spaß bei seinen zusätzlichen Tätigkeiten. Herrn 
Speck danken wir für seinen fünfjährigen Einsatz und wünschen 
für die Zukunft alles Gute.

Austausch der Wasserzähler

Gemäß dem Mess- und Eichgesetz müssen die Wasserzähler 
in den Haushalten alle sechs Jahre ausgetauscht werden. Aus 
diesem Grund sind derzeit unsere Mitarbeiter des Bauhofs un-
terwegs, um die Zähler zu wechseln.
Sollte unser Mitarbeiter Sie nicht persönlich antreffen, erhalten 
Sie eine Karte mit verschiedenen Möglichkeiten zur Terminver-
einbarung.
Sie können einen Termin wie folgt vereinbaren:
•	 Über den QR-Code auf der Karte
•	 Über den Link auf unserer Homepage
•	 Per E-Mail
•	 Per Telefon
Wir bitten Sie, sich innerhalb einer Woche nach Erhalt der Karte 
zur Terminvereinbarung bei uns zu melden. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Sabine Wöhrle von der Stadt-
verwaltung, Kämmerei, unter der Telefonnummer 07704 807-
25 zur Verfügung.

Wertstoffhof Geisingen

Änderung der Öffnungszeiten
Ab Montag, 09. März 2026 gelten für den Wertstoffhof Geisin-
gen wieder die verlängerten Öffnungszeiten. Dies sind wie folgt:
Montag 		  15:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag 	 15:00 – 19:00 Uhr
Samstag 		  14:00 – 17:00 Uhr
Wir bitten um Beachtung.
Was kann auf dem Wertstoffhof abgegeben werden?
In haushaltsüblichen Mengen werden auf dem Wertstoffhof in 
Geisingen die nachfolgenden Wertstoffe kostenlos entgegenge-
nommen:
- 	 Papier, Pappe und Kartonagen
- 	 Flach- und Behälterglas
- 	 Metallschrott
- 	 Elektrogeräte
- 	� Verpackungsmaterial (Bsp.: Styroporformteile, Kunststoffka-

nister)
-	  Altkleider / Schuhe
- 	 Leuchtstofflampen, Energiesparlampen
- 	 Batterien, Autobatterien
- 	 Korken
- 	 CDs, DVDs
- 	 Tintenpatronen, Tonerkartuschen
- 	 Sperrmüll (kleinere Mengen, max. 2 m³)
- 	 Grünschnitt

IMPRESSUM 
Herausgeber: Stadt Geisingen

Verlag: Nussbaum Medien Rottweil 
GmbH & Co. KG, Opelstr. 29,  
68789 St. Leon-Rot,
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 

und Mitteilungen: Bürgermeister 
Martin Numberger, 78187 Geisingen, 
Hauptstraße 36, oder sein Vertreter 
im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil: 
Klaus Nussbaum, Opelstr. 29,
68789 St. Leon-Rot

INFORMATIONEN
Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,
71263 Weil der Stadt,
Tel. 07033 6924-0, info@gsvertrieb.de,
www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt 

GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20,
71263 Weil der Stadt,
Tel. 07033 525-460,
abo@nussbaum-medien.de,
https://abo.nussbaum.de/

Anzeigenvertrieb:
Tel. 07033 525-0,
kundenservice@nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-medien.de
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Wochenmarkt Geisingen

Der „Wochenmarkt“ findet immer freitags von 08:15 Uhr bis 
12:00 Uhr auf dem Postplatz in Geisingen statt.
Es werden verschiedene und natürliche Produkte aus der Re-
gion angeboten.

– Schauen Sie beim Geisinger Wochenmarkt vorbei –

Spruch der Woche
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Das ganze Leben ist  
ein ewiges Wiederanfangen.
Hugo von Hofmannsthal

Wir gratulieren

Mit der Veröffentlichung einverstanden:

Geisingen
25. Februar 2026 	 Angelika Franziska Müller � 80. Geburtstag
28. Februar 2026 	� Renate Karin Edeltraud Oswald 
� 70. Geburtstag
3. März 2026 		  Ljubica Knezevic � 85. Geburtstag

Gutmadingen
28. Februar 2026 	 Hubert Joseph Huber � 70. Geburtstag

Leipferdingen
3. März 2026 		  Wilfried Fluck � 85. Geburtstag

Suchen & Finden
Haben Sie auch etwas zu verschenken oder suchen Sie etwas?
Wenn ja, dann können Sie das jeweils bis zum Redaktions-
schluss, montags 10:00 Uhr, der Stadtverwaltung, Telefon 
07704 807-0 oder unter info@geisingen.de mit Angaben aller 
Daten (Kurzbeschreibung des Gegenstands, Name, Telefon-
nummer) mitteilen. In der kommenden Ausgabe der „Geisinger 
Mitteilungen“ werden die Anzeigen dann kostenlos veröffent-
licht.

Abfallkalender
Restmülltonne 60-, 120-, 240- u. 360-Liter-Behälter
Leerung alle 4 Wochen � am Montag, 23. März 2026
Restmülltonne 60-Liter-Behälter
Leerung alle 8 Wochen � am Montag, 20. April 2026
Biomülltonne 60-, 120-, 240-, 360-Liter-Behälter
Leerung alle 2 Wochen � am Montag, 02. März 2026
Papiertonne 240-/1100-Liter-Behälter
Leerung alle 4 Wochen � am Montag, 09. März 2026

Werttonne 240-/1100-Liter-Behälter
Leerung alle 4 Wochen � am Mittwoch, 04. März 2026

Wertstoffhof Geisingen
Donnerstag 15:00 Uhr – 18:00 Uhr
Samstag 14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Die aktuellen Zeiten sind unter www.abfall-tuttlingen.de/Wer-
Wann-Wo-Wie/Übersicht-der-Öffnungszeiten abrufbar.

Hinweis
vermeiden – sortieren – verwerten

Abfallberatung beim Landratsamt Tuttlingen
Telefon 07461 926-3400, www.abfall-tuttlingen.de

Reklamationen bezüglich der Leerung der
Restmüll-, Biomüll-, Papiertonnen

bitte direkt an die Firma ALBA: Telefon 07403 92940

Geht es um nicht geleerte Werttonnen oder  
um die Gelben Säcke,

dann bitte direkt an die Firma Remondis:  
Telefon 0800 1223255

Landkreis Tuttlingen

Bekanntmachung

Am Donnerstag, 26. Februar 2026, 16:00 Uhr, findet eine Sit-
zung des Kreistags statt.
Die öffentliche Bekanntmachung der Sitzung mit Tagesordnung 
ist auf der Homepage des Landkreises Tuttlingen unter www.
landkreis-tuttlingen.de/Aktuelles-und-Informatives/Bekannt-
machungen bekannt gegeben.
Tuttlingen, 21. Februar 2026
Stefan Bär, Landrat

w DIE VORSORGEMAPPE

Testament

Betreuungsverfügung
Vorsorgevollmacht

Patientenverfügung

Bestattungsverfügung

Die gedruckte Version erhalten Sie beim 
 
Landratsamt Tuttlingen 
Betreuungsbehörde 
Bahnhofstraße 100 
78532 Tuttlingen 
betreuungsbehoerde@landkreis-tuttlingen.de

x x x x x x x x x

Wir kooperieren mit allen Fachkräften im Bereich Früher  
Hilfen und unterstützen die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
durch Beratung, Informationsmaterial und spezifische  
Fortbildungsangebote.

Landesprogramm STÄRKE – Wir unterstützen Träger bei der 
Entwicklung und Durchführung von Familienbildungskursen 
und informieren über laufende Kursangebote.

 Die Vorsorgemappe  

·   ist eine wertvolle Informationsquelle für alle,  
die sich mit der persönlichen Vorsorge- und  
Nachlassplanung beschäftigen möchten. Sie 
bietet Leserinnen und Lesern einen umfassenden 
Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten, um 
für den Ernstfall gut vorbereitet zu sein. 

·  Sie gliedert sich in einen klar strukturierten Infor-
mationsteil zu den unterschiedlichen Arten der  
Vorsorge und einen praktischen Formularteil.  
Dieser enthält alle relevanten Formulare und  
Vordrucke für eine rechtsgültige Regelung. 

Zur Website 
vorsorgemappe.online/
vm/tut 

Einfach den QR Code scannen 
und zur Website gelangen. 

Hier können die 
Formulare bereits 
online ausgefüllt 
werden. 

 des Landkreis Tuttlingen 
Noch einfacher 
geht es online.  



8 Nummer 9
Mittwoch, 25. Februar 2026 GEISINGER MITTEILUNGEN

Landratsamt

Große Nachfrage: Weitere kostenfreie Schulung zur Beglei-
tung pflegebedürftiger Menschen und pflegender Angehöri-
ger im Februar
Um pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen im Alltag 
wirksam zu unterstützen, bietet die Fachstelle für Pflege und 
Selbsthilfe des Landkreises Tuttlingen ab 28. Februar 2026 er-
neut eine umfassende Schulung zur Begleitung pflegebedürfti-
ger Menschen und für pflegende Angehörige an. Die Qualifizie-
rungsreihe richtet sich an engagierte Bürgerinnen und Bürger, 
die sich ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe oder im per-
sönlichen Umfeld einbringen möchten.
Die Schulung umfasst zehn Module, die an sechs Samstagen von 
8:30 bis 12:30 Uhr stattfinden. Beginn ist am 28. Februar 2026, 
das letzte Modul endet am 18. April 2026. Ziel der Qualifizierung 
ist es, ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter fachlich fun-
diert auf ihre Aufgabe vorzubereiten und sie als Multiplikatoren 
und administrative Lotsen zu stärken. So soll die Pflegeland-
schaft für Familien weiter geöffnet und entlastet werden.
Die Teilnehmenden lernen unter anderem Grundlagen der Pfle-
geversicherung, rechtliche Vorsorge, den Umgang mit Hilfsmit-
teln, Mobilisation, Demenz, Grundpflege, Notfallmaßnahmen, 
Selbstfürsorge, Gewaltprävention sowie die Voraussetzungen 
für den praktischen Einsatz kennen. Die Module werden von 
erfahrenen Fachkräften aus dem Landratsamt Tuttlingen, dem 
DRK-Kreisverband Tuttlingen e. V. sowie weiteren Institutionen 
durchgeführt. Die Veranstaltungsorte befinden sich in Tuttlingen 
und Spaichingen.

Inhalte und Termine (Auswahl):
28. Februar 2026: 
Theoretische Einführung, Leistungen der Pflegeversicherung, 
Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
07. März 2026: 
Demenz-Balance-Modell, Entspannung und Selbstfürsorge, Psy-
chohygiene-Management
14. März 2026: 
Kompaktkurs Demenz sowie Einführung in Grundpflege und Er-
nährung bei Pflegebedürftigkeit und/oder Demenz
21. März 2026: 
Notfall – was tun?
28. März 2026: 
Hilfsmittel im häuslichen Bereich und Mobilisation
18. April 2026: 
Gewalt in der Pflege sowie Grundlagen für den Praxiseinsatz 
und administrative Lotsenfunktion
Die Schulung ist für alle Teilnehmenden kostenfrei. Sie wird un-
terstützt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg sowie 
aus Mitteln der gesetzlichen Pflegeversicherung.
Angesprochen sind insbesondere Menschen, die andere unter-
stützen, aktivieren, stärken, versorgen, begleiten, sich kümmern 
und Teilhabe ermöglichen möchten, etwa im Rahmen eines 
Nachbarschaftshilfevereins – ein wichtiger Beitrag zur Unter-
stützung pflegender Angehöriger.
Anmeldung und weitere Informationen:
Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe
Gartenstraße 22
78532 Tuttlingen
Telefon: 07461 926-4610
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Angebote für pflegende Angehörige starten ins neue Jahr
Die Pflege eines nahestehenden Menschen ist eine wertvolle, 
aber oft auch sehr kräftezehrende Aufgabe. Umso wichtiger ist 
es, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Der Gesprächs-
kreis „Austausch, Auszeit und Entspannung“ für pflegende An-
gehörige hatte am Montag, 23. Februar 2026, um 9:30 Uhr zum 
ersten Treffen im neuen Jahr in Spaichingen eingeladen.
In einem geschützten Rahmen bietet die Gruppe die Möglich-
keit, sich mit Menschen auszutauschen, die ihre Situation ver-
stehen, um gemeinsam neue Kraft zu schöpfen und einfache 
Entspannungstechniken für den Pflegealltag zu erlernen. Weite-
re Termine sind: 23. März 2026, 27. April 2026, 18. Mai 2026, 
22. Juni 2026, 27. Juli 2026, 28. September 2026, 26. Oktober 
2026, 23. November 2026 und 7. Dezember 2026.

Ein weiteres Angebot für pflegende Angehörige ist die Gruppe 
„Bewegung und Entspannung für Körper und Geist“. Das nächs-
te Treffen findet am Mittwoch, 18. März 2026, um 9:30 Uhr im 
Elias-Schrenk-Haus in Tuttlingen statt. Hier geht es um gezielte 
Übungen zur Stärkung der Mobilität und Flexibilität sowie Ent-
spannungseinheiten für innere Ruhe und mehr Zufriedenheit 
sowie den Austausch untereinander. Weitere Termine sind: 15. 
April 2026, 20. Mai 2026, 17. Juni 2026, 15. Juli 2026, 19. 
August 2026, 16. September 2026, 21. Oktober 2026, 18. No-
vember 2026 und 16. Dezember 2026.
Die Angebote sind kostenlos und werden organisiert von der 
Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises Tuttlingen, unterstützt 
durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, 
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg und aus Mitteln 
der gesetzlichen Pflegeversicherung.
Nähere Informationen zum Treffpunkt und zur Anmeldung gibt 
es bei der Selbsthilfekontaktstelle unter 07461 26-4604 oder 
-4607 bzw. selbsthilfekontaktstelle@landkreis-tuttlingen.de.

Die Donau beginnt vor unserer Haustür
Am Donnerstag, 5. Februar 2026, wurde gegen 16:30 Uhr ein 
Öleintrag in die Aitrach gemeldet. Ein Spaziergänger hatte Öl-
schlieren im Gewässer festgestellt und die Einsatzkräfte ver-
ständigt.
Ursache war eine Heizölbetankung am frühen Nachmittag auf 
einem Privatgrundstück. Während des Befüllvorgangs trat Heiz-
öl über das Entlüftungsrohr aus; die ausgetretene Menge wird 
auf 20 bis 50 Liter geschätzt. Ein Teil des Öls gelangte über ein 
Drainagerohr in den Regenwasserkanal und von dort in die Ai-
trach.
Die Feuerwehr setzte umgehend Ölsperren im Kanal und im 
Gewässer, spülte den betroffenen Kanalabschnitt und fing be-
lastetes Wasser zur fachgerechten Entsorgung auf. Da sich der 
Vorfall im Wasserschutzgebiet „Tiefbrunnen im Aitrachtal“ ereig-
nete, wurden vorsorglich Brunnen abgeschaltet, gespült und be-
probt. Die Untersuchungsergebnisse vom 9. Februar 2026 wa-
ren unauffällig – eine Gefährdung der Trinkwasserversorgung 
bestand nicht.

Regenwasserkanäle leiten direkt in Gewässer ein
Die Entwässerung in Aulfingen erfolgt überwiegend im Trennsys-
tem. Das heißt, es gibt zwei getrennte Leitungen:
Regenwasserkanal (RW-Kanal):
Hier fließt Regenwasser von Straßen, Dächern und Hofflächen 
ab. Dieses Wasser wird oftmals ohne weitere Behandlung direkt 
in ein Gewässer (Aitrach) geleitet.
Schmutzwasserkanal (SW-Kanal):
Hier wird das Abwasser aus Haushalten – also etwa aus Toilette, 
Dusche oder Küche – gesammelt und zur Kläranlage gebracht. 
Dort wird es gereinigt, bevor es wieder in ein Gewässer (Donau) 
eingeleitet wird.
Wichtig ist daher: Alles, was in einen Straßenablauf oder Hof-
schacht gelangt, kann – je nach Anschluss – direkt im Fluss 
landen. Gerade bei Regenwasserkanälen gibt es keine Reini-
gungsstufe wie in der Kläranlage.
Die Folgen können gravierend sein: Schäden an Kleinlebewe-
sen, Fischen und der Gewässerökologie sind möglich und wir-
ken häufig langfristig.

Klare rechtliche Konsequenzen bei Verunreinigungen
Das Einleiten wassergefährdender Stoffe in Regenwasserkanä-
le ist unzulässig und stellt eine Gewässerverunreinigung dar. Bei 
vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln drohen Bußgelder so-
wie strafrechtliche Konsequenzen bis hin zu Freiheitsstrafen.
Es gilt ausdrücklich:
•	 Fahrzeuge und Maschinen dürfen nur auf dafür vorgesehe-

nen Waschplätzen mit einer dem Stand der Technik entspre-
chenden Abwasserbehandlungsanlage gereinigt werden.

•	 Öl, Kraftstoffe, Reinigungsmittel oder andere wassergefähr-
dende Stoffe dürfen nicht über Hofabläufe oder Einlauf-
schächte entsorgt oder eingeleitet werden.

Der Vorfall zeigt, wie wichtig Aufmerksamkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
sind – zum Schutz der Gewässer und der Trinkwasserversor-
gung.
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Landwirtschaftsamt

Kochkurs „Aus dem Vorrat auf den Teller – nachhaltig  
kochen mit dem, was da ist“ am 27. Februar 2026
Nachhaltiges Kochen beginnt im eigenen Vorratsschrank. In die-
sem Workshop steht die kluge und wertschätzende Nutzung der 
Vorratsküche im Mittelpunkt. Gekocht wird mit dem, was bereits 
im Haus ist – die Vorräte werden mit wenigen frischen Zutaten 
kombiniert. Dabei geht es um bewussten Konsum, sinnvolle 
Planung und einen nachhaltigen Umgang mit Zeit, Budget und 
Ressourcen.
Der Kurs findet am Freitag, 27. Februar 2026, von 18:30 bis 
21:30 Uhr in der Schulküche (Raum T1.03) der Erwin-Teufel-
Schule in Spaichingen statt. Die Leitung übernimmt Angelika 
Furrer vom FORUM Ernährung am Landwirtschaftsamt Tuttlin-
gen.
Für den Kurs sind zwei Geschirrtücher sowie geeignete Behält-
nisse für Kostproben mitzubringen. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Die anfallenden Lebensmittelkosten werden auf die Teilneh-
menden umgelegt (ca. 12 Euro) und direkt bei der Kursleitung 
bezahlt.
Anmeldungen telefonisch unter 07461 926-1300 oder per  
E-Mail an forum.ernaehrung@landkreis-tuttlingen.de.

Geschichtsverein für den Landkreis

Aufbegehren, Widerstand und Protest in der Geschichte
– Aktionstag Geschichte in der Region Schwarzwald-Baar-
Heuberg
Der Aktionstag Geschichte 2026 findet am Sonntag, dem  
1. März 2026, in der Stadthalle St. Georgen statt.
Auf dem Aktionstag präsentieren sich Geschichts- und Heimat-
vereine, Archive und Museen mit Informationsständen. Der Ak-
tionstag steht anlässlich des Bauernkriegs vor 500 Jahren un-
ter dem Leitthema „Aufbegehren, Widerstand und Protest in der 
Geschichte“. Insgesamt elf Vorträge befassen sich mit diesem 
Thema. Sie reichen vom Bauernkrieg 1525 bis zur Kommunal-
reform in den 1970er-Jahren. Den Einführungsvortrag hält Prof. 
Dr. Ulrich Eith zum Thema „Protest in der pluralistischen, libera-
len Gesellschaft“.
Auf dem Aktionstag präsentieren sich auch das Kreisarchiv Tutt-
lingen, der Geschichtsverein für den Landkreis Tuttlingen, das 
Freilichtmuseum Neuhausen o.E. sowie mehrere Geschichts- 
und Heimatvereine aus dem Landkreis.
Termin: 	 Sonntag, 1. März 2026, 10:00 – 17:30 Uhr
Ort: 		  Stadthalle St. Georgen
Ohne Gebühr

Naturpark Obere Donau

Veranstaltungen Haus der Natur, Beuron
Beuron. Workshop Frauenöle: Wie ätherische Öle das Frau-
Sein erleichtern und unterstützen können. 
Sonntag, 8. März 2026, 14:30 bis 17 Uhr
Schon in der frühen Heilkunde wurde unter anderem mit ätheri-
schen Ölen unterstützend gearbeitet, um speziell weibliche Be-
dürfnisse und Probleme in den verschiedenen Lebensphasen 
einer Frau zu begleiten. Beim Workshop am Sonntag, 8. März 
2026, um 14:30 Uhr, nehmen Astrid Lübs und Sandra Palm die 
Teilnehmenden mit in die Welt der Düfte und stellen Produkte 
her, die den Alltag als Frau erleichtern können. Treffpunkt: Haus 
der Natur, Seminargebäude; Leitung: Astrid Lübs und Sandra 
Palm, Aromapraktikerinnen; Gebühr: 30,- Euro inkl. Skript und 
Material; Anmeldung bis 4. März 2026 beim Haus der Natur, 
Telefon 07466 9280-0, E-Mail: info@nazoberedonau.de.
Hundersingen. Auf den Spuren der Kelten. 
Sonntag, 8. März 2026, 13:30 Uhr.
Die Region an der Oberen Donau gehört mit dem frühkeltischen 
Fürstensitz Heuneburg, den monumentalen Grabhügeln im Um-
feld sowie Viereckschanzen zu den eindrucksvollsten archäo-
logischen Landschaften in Süddeutschland. Der 8 km lange 
Rundwanderweg verbindet die obertägig sichtbaren Denkmäler 

auf bequemen Wegen. Auf der etwa 3-stündigen Wanderung 
am Sonntag, 8. März 2026, um 13:30 Uhr passieren die Teil-
nehmenden Grabhügel, Siedlungsplätze, einen mittelalterlichen 
Fischweiher, Viereckschanzen und eine hochmittelalterliche 
Turmburg. Die Führung ist für Familien und Kinder geeignet. Bit-
te festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung mitbringen, die 
Wanderung findet auch bei Regen statt. Leitung: Sabine Hag-
mann, Archäologin; Treffpunkt: Parkplatz Freilichtmuseum Heu-
neburg; Gebühr: 5,- Euro; Anmeldung bis 5. März 2026 beim 
Haus der Natur, Telefon 07466 9280-0, E-Mail: info@nazobe-
redonau.de.

Einsatz für Mensch und Natur – 
Freiwilliges Ökologisches Jahr im Haus der Natur in Beuron
Wie geht es nach dem Abi weiter? Diese Frage stellen sich Jahr 
für Jahr junge Menschen, die ihre Schulausbildung beenden. 
Für all diejenigen, die sich für unsere Umwelt engagieren möch-
ten, gibt es mit dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) eine 
interessante Möglichkeit. Das FÖJ ist ein Bildungsjahr, in dem 
sich junge Menschen zwischen 16 und 26 an einer Einsatzstelle 
für den Erhalt und Schutz unserer Natur einsetzen.
Im Haus der Natur in Beuron gibt es drei FÖJ-Stellen. Seit ver-
gangenem September sind hier Eugenia Hübert, Johanna Pet-
kau und Sophia Schmid im Einsatz. „Ich wollte die Gelegenheit 
nutzen, mir eine Auszeit vor dem Studium zu nehmen, um mehr 
praktische Erfahrungen zu sammeln“, so Sophia Schmid. Ihre 
FÖJ-Kolleginnen stimmen ihr zu – selbst aktiv werden, sich da-
bei für die Umwelt einsetzen und sich zugleich Zeit für die beruf-
liche Orientierung nehmen, das waren die ausschlaggebenden 
Punkte für ein FÖJ.
„Die Stelle im Haus der Natur hat mich vor allem wegen der 
vielfältigen praktischen Arbeitsbereiche und der interessanten 
Lage interessiert“, so Eugenia Hübert. Die 18-Jährige hat den 
weiten Weg aus der Nähe von Bielefeld in das idyllische Donau-
tal gefunden. Der Arbeitstag der FÖJ-Leistenden sieht im Haus 
der Natur immer ein wenig anders aus. Zu ihren Hauptaufgaben 
gehört die Betreuung der Ausstellung im Haus der Natur, wo sie 
Gästen bei ihren Fragen weiterhelfen. Aber auch die Arbeit im 
Shop, die Betreuung von Schulklassen beim Ausstellungsquiz, 
praktische Landschaftspflegearbeiten, das Zusammenstellen 
von Infopost, die Gestaltung des Jahresprogramms und vieles 
mehr steht auf ihrem Aufgabenplan. Am meisten gefallen den 
drei Freiwilligendienstleistenden dabei die Außeneinsätze und 
die Arbeit in der Ausstellung.
Das FÖJ umfasst in der Regel 12 Monate. Noch bis Ende August 
sind Eugenia Hübert, Johanna Petkau und Sophia Schmid im 
Haus der Natur tätig. Auch wenn das FÖJ noch nicht beendet 
ist, ziehen sie bereits jetzt ein positives Zwischenfazit: „Durch 
das FÖJ habe ich viel Selbstständigkeit gelernt und die Möglich-
keit erfahren, mich selbst weiterzuentwickeln. Ich habe viel Zeit 
gewonnen, um über meinen weiteren Weg nachzudenken und 
bin offener im Umgang mit anderen geworden.“, so Johanna 
Petkau. Das FÖJ empfehlen die drei jungen Frauen allen Interes-
sierten weiter. Für sie ist es ein Jahr mit vielfältigen Erfahrungen 
und eine gute Gelegenheit, vor dem Studium oder dem Einstieg 
ins Berufsleben noch etwas anderes zu machen.
Wer sich für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr im Haus der Na-
tur in Beuron interessiert, kann sich ab sofort bewerben. Start 
des FÖJs ist im September. Freiwilligendienstleistende erhalten 
im Haus der Natur Einblick in drei Organisationen: das Natur-
schutzzentrum Obere Donau, den Naturparkverein Obere Do-
nau und die Bäuerliche Vermarktung Oberes Donautal eG. Wei-
tere Informationen unter www.nazoberedonau.de sowie https://
ich-will-foej.de/ oder telefonisch unter 07466 92800.

Pflegeheim Haus Wartenberg

Narri, Narro! – Närrische Zeit im Pflegeheim
Buntes Narrentreiben und ausgelassene Stimmung herrschte 
im Pflegeheim Haus Wartenberg: Mit Muskelkraft und Narren-
marsch wurde der Narrenbaum gestellt und am Dienstag zu-
sammen mit der Geisinger Narrenzunft und den Il Basaltos aus 
Immendingen eine fröhliche Personalfasnet gefeiert.
Die Kinder vom Kindergarten am Stadtgraben besuchten die 
Bewohner*innen am Mittwoch zum Antrommeln. Mit ihrem ei-
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gens einstudierten Tanzprogramm sorgten sie für viel Freude 
und fröhliche Gesichter. Am Schmotzigen Dunschtig dann der 
Höhepunkt: die traditionelle Fasnetsparty im Gewächshaus. 
Dem Wetter zum Trotz sorgten die Stadtmusik Geisingen, die 
Geisinger Närrinnen und Narren und Lukas Leonbacher mit 
seiner Stimmungsmusik für gute Laune und es wurde ausgie-
big gesungen und getanzt. Bestens gelaunt ging es für einige 
Bewohner*innen dann am Samstag zur Generalprobe des 
Zunftobeds, bevor mit dem Besuch des Geisinger Umzuges am 
Rosenmontag die diesjährige Fasnet endete. Wir bedanken uns 
im Namen unserer Bewohner*innen herzlich für den närrischen 
Besuch und bei allen Helfer*innen für eine rundum gelungene 
Fasnet 2026!

 
ZPHW_Gewächshaus_Schmotzige_Hexen_2026

 
ZPHW_Gewächshaus_Schmotzige_Hansele_2026

 
ZPHW_Gewächshaus_Schmotzige_Hexen_2026

Kirchen

Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit 
Donaueschingen

Kirchliche Nachrichten
„DAS LEBEN IST VON UNENDLICHEM WERT,
denn es birgt den Keim der Ewigkeit in sich“.
(Franz von Sales)

Liebe Mitchristen!
Wir stehen in der Fastenzeit, an deren Ende wir des Leidens und 
der Auferstehung Jesu gedenken.
Für mich ist das immer auch eine Gewissenserforschung, ob mir 
meine eigene Endlichkeit bewusst ist oder ob ich sie verdränge 
mit all den Alltäglichkeiten, die einen fordern und bewegen.
Wie schnell wir jedoch selbst oder unsere Mitmenschen mit 
diesem Thema konfrontiert werden können, hat jeder von uns 
schon erfahren.
Und dafür ist es gut, sich der irdischen Endlichkeit allen Lebens 
bewusst zu sein und sich darauf vorzubereiten.
Papst Johannes XXIII. sagte einmal den Satz: „Jeder Tag, ist ein 
guter Tag um geboren zu werden, und ein guter Tag um zu ster-
ben… „.
In diesem Gedanken wird deutlich, dass wir Christen einen an-
deren Blick auf das Leben und auf das Sterben haben können.
Wem es gelingt, seine Endlichkeit vertrauensvoll in die Hände 
Gottes zu legen, der kann der Angst vor dem Tod entgehen.
Dieser Gedanke ist für mich der tiefere Sinn der Fastenzeit, die 
uns mit der Seele erspüren lässt, was uns im Leben Halt geben 
kann, wenn es existenziell wird, und welche Hoffnung uns ge-
schenkt ist.
Ihr Adolf Buhl, Pfr.

Donnerstag, 26. Februar 2026, - Donnerstag der 1. Fasten-
woche
18:30 Uhr	 Gutmadingen	 Hl. Messe
Freitag, 27. Februar 2026 - Freitag der 1. Fastenwoche
10:00 Uhr	 Im Heim	 Hl. Messe
Samstag, 28. Februar 2026, - Samstag der 1. Fastenwoche
18:30 Uhr	 Geisingen	 Vorabendmesse
	� Hl. Messe für die Gemeinde und Gertrud Grieshaber 

(1. Opfer), Auguste Stark,
Sonntag, 1. März 2026, - 2. Fastensonntag
8:30 Uhr	� Kirchen-Hausen	 Hl. Messe für die Gemeinde und 

Ella Simon; Gusti Moosmann.
8:30 Uhr	 Gutmadingen	 Wort-Gottes-Feier
10:00 Uhr	� Aulfingen	 Tauferneuerung der Erstkommuni-

kanten
	� Hl. Messe für die Gemeinde und Lydia u. Eugen 

Meßmer u. verst. Angeh.; Helene Cyffer; Katharina 
Huber u. Annette Erhard u. verst. Angeh.; Johann u. 
Adolf Burgert u. verst. Angeh.; Elisabeth u. Herman 
Biehler u. Angeh.

	 Herzliche Einladung.
10:00 Uhr	 Leipferdingen	 Wort.Gottes-Feier
Dienstag, 3. März 2026, - Dienstag der 2. Fastenwoche
18:30 Uhr	 Kirchen-Hausen	 Hl. Messe
Mittwoch, 4. März 2026, - Mittwoch der 2. Fastenwoche
8:00 Uhr	 Geisingen	 Kein Schülergottesdienst.
Donnerstag, 5. März 2026,	Donnerstag der 2. Fastenwoche
18:30 Uhr	 Leipferdingen	 Hl. Messe
Freitag, 6. März 2026, - Hl. Fridolin von Säckingen
10:00 Uhr	 Im Heim	 Hl. Messe
18:30 Uhr	� Kirchen-Hausen	Weltgebetstag der Frauen aller 

Konfessionen
	� Gestaltet vom Frauentreff Kirchen-Hausen/Hint-

schingen
Samstag, 7. März 2026 - Samstag der 2. Fastenwoche
11:00 Uhr	 Gutmadingen	 Maria Trost Kapelle
	 Tauffeier des Kindes Tim Jaensch
18:30 Uhr	 Kirchen-Hausen	 Vorabendmesse
	� Hl. Messe für die Gemeinde und Artur u. Roman Jud 

u. Angeh. Speidel-Jud; Gerhard Wenger u. verst. An-
geh.; Elfi, Jakob u. Franziska Frank u. verst. Angeh.
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Sonntag, 8. März 2026, - 3. Fastensonntag
8:30 Uhr	 Aulfingen	 Wort-Gottes-Feier
8:30 Uhr	� Gutmadingen	 Hl. Messe für die Gemeinde und 

Josefa Hornung, Maria und Karl Huber u. Angeh.
10:00 Uhr	� Geisingen	 Hl. Messe für die Gemeinde und 

Christa Höfler, Annemarie Maier, Eberhard Riegger, 
Rolf Bammert

10:00 Uhr	 Leipferdingen	 Wort-Gottes-Feier

Einladung zum Weltgebetstag 2026 aus Nigeria
Am 6. März 2026 um 18:30 Uhr in Kirchen-Hausen in der Pfarr-
kirche St. Marien.

Beichtgelegenheit
Für Beichtgespräche machen Sie bitte einen Termin aus.

Telefonseelsorge
0800 1110111 oder 1110222, gebührenfrei

Kontakt und Bürostunden:
Adolf Buhl, Pfarrer
Telefon: 07704 272
E-Mail: adolf.buhl@kath-kirchtal-donau.de
Benno Nestel, Gemeindereferent
benno.nestel@kath-kirchtal-donau.de
Pfarrbüro Geisingen:
Frau Anni Mayer
Frau Bianca Weber
Telefon: 07704 272
E-Mail: info@kath-kirchtal-donau.de oder 
anni.mayer@kath-kirchtal-donau.de oder 
bianca.weber@kath-kirchtal-donau.de
Montag, Dienstag und Freitag, 09:00 – 11:00 Uhr
Pfarrbüro Leipferdingen:
Frau Bianca Weber
Telefon: 07708 369
E-Mail: info@kath-kirchtal-donau.de oder 
bianca.weber@kath-kirchtal-donau.de
Dienstag, 09:00 – 11:30 Uhr

Konto:
Römisch-Katholische Kirchengemeinde Hl. Dreifaltigkeit Do-
naueschingen
Sparkasse Schwarzwald-Baar
BIC: 	 SOLADES1VSS
IBAN: 	DE39 6945 0065 0240 0184 41
Verwendungszweck „Name der Pfarrei“

Rosenkranz in der Kirchengemeinde Kirchtal-Donau
Geisingen: 			   mittwochs, 	 18:00 Uhr
Kirchen-Hausen: 	 sonntags, 		 12:00 Uhr
In den Schaukästen an den Kirchen oder in den Kirchen am 
Schriftenstand finden Sie immer Informationen über aktuelle 
Veranstaltungen außerhalb unserer Kirchengemeinde Kirchtal-
Donau.

Evangelische Kirchengemeinde
Geisingen

„Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder waren“.� Römer 5,8

Mittwoch, den 25. Februar 2026
15:00 Uhr 	� Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in 

Geisingen.
				    Das Ende ist auf 16:00 Uhr geplant.
Freitag, den 27. Februar 2026
15:30 Uhr 	� Unsere Libelle, Bücherei, Shop, Café hat bis 

18:30 Uhr geöffnet und freut sich über viele Be-
sucher.

Sonntag, den 01. März 2026 – Reminiszere
09:30 Uhr 	 Gottesdienst mit Abendmahl in Immendingen.
				    Pfarrerin Kim Adchayan
10:00 Uhr 	� Kinderkirche im Gemeindesaal neben der Mar-

kuskirche in Geisingen.
				    Familie Brodscholl

Vorschau:
Freitag, den 06. März 2026
15:00 Uhr 	� Theater für Kinder im Gemeindesaal neben der 

Markuskirche mit dem Landestheater Tübingen.
18:30 Uhr		� Ökumenischer Weltgebetstag in der kath. Kirche 

in Kirchen-Hausen.

Samstag, den 07. März 2026
09:30 Uhr 	� Konfis backen im Gemeindehaus in Geisingen 

mit unserer Bildungsreferentin Janina Niefer. Das 
Ende ist auf 12:00 Uhr geplant.

Veranstaltungen und Termine können Sie auch 
auf unserer Homepage www.markuskirche-gei-
singen.de einsehen. In unserem Schaukasten 
vor der Kirche finden Sie immer Informationen 
über aktuelle Veranstaltungen, auch außerhalb 
von Geisingen.
Anbei der QR-Code zur Homepage in Geisingen.

Pfarramt Geisingen-Immendingen, Kontakt und Bürozeiten:
Geschäftsführende Pfarrerin und Vorsitzende KGR:
Kim Ajna Adchayan
Telefon: 0174 6522910
E-Mail: Kim-Ajna.Adchayan@elkw.de
Reckenbachstraße 4, 78187 Geisingen
Telefon: 07704 260
Fax: 07704 919850
AGL (Assistenz der Gemeindeleitung, Verwaltung und Sekre-
tariat)
Andrea Vöckt
E-Mail: andrea.voeckt@elkw.de
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Bürozeiten:
Dienstag und Donnerstag, 09:00 bis 11:30 Uhr, in Geisingen
Donnerstag, 16:00 bis 18:00 Uhr, in Immendingen, Schwarz-
waldstraße 1, Telefon 07462 1308
AGL (Assistenz der Gemeindeleitung, Finanzen und Liegen-
schaften)
Stephanie Brodscholl
Telefon: 07704 358201
E-Mail: stephanie.brodscholl@elkw.de
Terminvereinbarung nach telefonischer Rücksprache.

Spendenkonten der Evangelischen Kirchengemeinde:
Sparkasse Schwarzwald-Baar
SWIFT-BIC: 	 SOLADES1VSS
IBAN: 			   DE63694500650150955907

Sozialstation St. Beatrix

Singen – Tanzen – Lachen – alte Bekannte treffen
HEUTE: Mittwoch, 25. Februar 2026, ab 15:00 Uhr
Migdse-Hock mit der SAM-Band aus Sunthausen
Neben Kaffee und Kuchen erwartet Sie moderne, flotte und 
internationale Musik und ab 17:00 Uhr heißer Fleischkäs und 
Salat.
Eintritt Musik: 5,00 Euro / Verpflegung: Spende

Mittwoch, 04. März 2026, ab 14:30 Uhr
Rentnerstammtisch mit Renate Hog und Bürgermeister Mar-
tin Numberger
Gesellige und informative Stunden bei Kaffee und Kuchen. 
Neue Gesichter sind herzlich willkommen. Verpflegung: Spende
Wir freuen uns auf Sie!
Sozialstation St. Beatrix e. V.
Hauptstraße 68, Geisingen
Sarah Treffeisen
07704 922 33 15

Hospizgruppe  
Sozialstation "St. Beatrix" e.V. 

„Wenn du erlaubst,  
lass mich ein paar Schritte mit dir gehen!“
Hospizbegleitung bedeutet Lebensbegleitung.
Wir sind eine Gruppe von ehrenamtlichen Mitarbeitern, denen 
es am Herzen liegt, Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu 
begleiten, Angehörige zu unterstützen und Trauernde zu trösten.
Alle Hospizgruppenmitarbeiter sind fachlich geschult, ausgebil-
det und unterliegen der Schweigepflicht.
Wir sind für alle Menschen da, die unsere Unterstützung benö-
tigen.
Kontaktpersonen sind:
Kathrin Weiner/Koordinatorin – 
Monika Haug/stellv. Koordinatorin
Telefon 0176 17704229
E-Mail: hospizgruppe@sozialstation-geisingen.de
Einmal im Monat gibt es Treffen/Spaziergänge für Trauernde.
Kontaktperson Trauergruppe:
Gabriele Villing/Trauerbegleiterin
Telefon 07462 5549917
Sie können unsere ehrenamtliche Arbeit auch finanziell unter-
stützen:
Sozialstation St. Beatrix, Geisingen
Telefon: 07704 922330
Sparkasse Schwarzwald-Baar
IBAN: DE32 6945 0065 0240 0358 33
Verwendungszweck: „Hospiz“
Wenn Sie sich für unsere Arbeit interessieren oder mitwirken 
möchten, freuen wir uns über ein persönliches Gespräch.

Schulsozialarbeit und Jugendarbeit
Auch in den Fasnetferien wurden im Rahmen der Kinder- und 
Jugendarbeit wieder verschiedene Angebote durchgeführt.
Die Kinder und Jugendlichen hatten die Möglichkeit, an einem 
Spielevormittag teilzunehmen oder die Kegelbahn im Sternen in 
Kirchen-Hausen zu besuchen.
Außerdem durften nach einer ruhigen Yogastunde leckere 
Smoothies zusammengestellt und verkostet werden.
Die Veranstaltungen wurden wieder sehr gut besucht und mit 
Freude angenommen.
Ein herzlicher Dank gilt allen teilnehmenden Kindern und Ju-
gendlichen.

Kindergarten und Schule

Kindergarten
"Alte Gerbe" Geisingen

In den letzten Wochen unternahmen wir mit unseren Kindern 
eine Reise ins Mittelalter. Es drehte sich bei uns alles um das 
Leben auf einer Burg. Wir lernten viel über das Ritterdasein, 
schauten Bilderbücher dazu an und unternahmen so manche 
Fantasiereise, um uns in das damalige Leben reinzuversetzen. 
Ein zünftiges Ritterlied durfte natürlich auch nicht fehlen.
Selbstverständlich kamen wir rechtzeitig zur Geisinger Fasnacht 
gedanklich wieder in der Gegenwart an und haben auch die 
Geisinger Fasnachtsfiguren intensiv betrachtet. Schön, dass die 
Geisinger Narrenzunft mit Udo Heppler als Narrenrat, Carina 
Götz als Hansele, Tim Strauch als Hexe und Wiebke Stania als 
Gretele uns besucht haben. Das ist eine schöne Tradition, vielen 
Dank dafür.

Bevor die eigentliche Fasnacht losging, feierten wir ein Burgfest, 
mit allem, was dazu gehört, zuerst in den Gruppen und danach 
alle gemeinsam. Wir begrüßten viele Ritter, Burgfräuleins, Prin-
zessinnen und Prinzen, auch das Burggespenst war da und so-
gar Drachen folgten unserer Einladung.

Das Ehepaar Engbers kam mit ihrer Puppenbühne vorbei und 
zeigte uns ein passendes Kasperltheater. Vielen lieben Dank.
Dieser Vormittag verging sehr schnell und war sehr schön.
Es grüßen die Kinder und die Erzieherinnen aus der Alten Gerbe
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Kindertagesstätte
"Am Stadtgraben" Geisingen

Am 19. und 20. Februar 2026 bereicherte unsere Sonnenkin-
dergruppe Schülerpraktikantin Matthea Eferl. Sie besucht die 7. 
Klasse der Realschule Donaueschingen und konnte nun in den 
Erzieher*innenberuf hineinschnuppern.

Wir begrüßen in der Kita „Am Stadtgraben“ immer wieder 
Praktikant*innen aus verschiedenen Schulzweigen. Für uns 
stellt dies einen wichtigen Punkt in unserer Tätigkeit dar, um 
auch für die Zukunft junge Menschen für den Beruf begeistern 
zu können. Auch die Kinder freuen sich immer über neue Ge-
sichter und Spielpartner.
Ihre Kita „Am Stadtgraben“

Volkshochschule
Stadt und Kreis Tuttlingen

Strong Kids - Fit, mutig, sicher 
Für Kinder von 9 bis 13 Jahren 

 

Anmeldung bei der vhs-Außenstellenleiterin Kirsten Fromm, Rathaus Geisingen, Hauptstraße 36, 
unter Tel: 07704/807-21, unter geisingen@vhs-tuttlingen.com oder www.vhs-tuttlingen.de 

 

In diesem Kurs stärken Kinder spielerisch ihre 
Fitness und ihr Selbstvertrauen. Zusätzlich 
fließen Akzente aus dem Ringen und Brazilian 
Jiu-Jitsu (BJJ) ein, bei denen die Kinder ver-
einzelt altersgerechte Techniken erlernen. Der 
Fokus liegt dabei auf Sicherheit, Körpergefühl 
und einem respektvollen Umgang miteinander. 
Rafail Sappidis ist ein Kampfsportler des Grapplings, 
Brazilian Jiu Jitsu und Ringens. Seit 2024 ist er aktives 
Mitglied der deutschen Grappling-Nationalmannschaft in 
der Gewichtsklasse -77 kg. 
 Foto: Pixabay 

Kurs 
14 mal dienstags, ab 3. März 2026 
14:00 bis 15:30 Uhr 
Geisingen, Sporthalle 
Leitung: Raffail Sappidis 
Gebühr: 131,00 € 
 

Parteien

CDU Stadtverband Geisingen

Der CDU-Stadtverband Geisingen lädt ein zum gemütlichen 
Austausch am Schwedenfeuer.
Die Wahl steht vor der Tür, und wir finden: Die besten Entschei-
dungen trifft man nicht am Schreibtisch, sondern in entspann-
ter Runde bei einem heißen Getränk! Deshalb setzen wir ein 
Zeichen gegen die kühlen Temperaturen und laden Sie herzlich 
zu einem ganz besonderen Abend ein.
Unter dem Motto „Feuer frei, sei dabei!“ freuen wir uns riesig, 
unseren Landtagsabgeordneten Guido Wolf in unserer Mitte be-
grüßen zu dürfen. Ohne steifes Protokoll, dafür mit viel Herz und 
offenem Ohr, möchte er mit Ihnen über das diskutieren, was un-
sere Region bewegt.
Was erwartet Sie?
•	 Wärmende Schwedenfeuer: Für die richtige Wohlfühl-Atmo-

sphäre im Freien ist gesorgt.
•	 Heiße Getränke: Kommen Sie vorbei, wärmen Sie sich die 

Hände an einer Tasse Glühwein oder Punsch.
•	 Echte Gespräche: Nutzen Sie die Chance, Guido Wolf kurz 

vor der Wahl persönlich Ihre Fragen zu stellen oder einfach 
nur ein wenig zu plaudern.

Wann und wo?
•	 Datum: 03. März 2026
•	 Uhrzeit: Ab 18:30 Uhr
•	 Ort: Gemeinschaftshaus Gutmadingen (Schulstraße 13)
Kommen Sie vorbei, bringen Sie Ihre Nachbarn mit und genießen 
Sie mit uns einen Abend voller Gemeinschaft und politischem 
Austausch auf Augenhöhe. Wir vom Stadtverband Geisingen 
können es kaum erwarten, mit Ihnen gemeinsam anzustoßen!
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr CDU-Stadtverband Geisingen

Vereine und Organisationen
in Geisingen

Baden-Württembergischer 
Landesverband für Prävention 
und Rehabilitation gGmbH

Haben Sie ein Problem mit Alkohol, Medikamenten, Drogen 
oder dem Glücksspiel? Dann kommen Sie doch zu uns!
Was:	 Selbsthilfegruppe der Fachstelle Sucht
Wo:	 Ev. Gemeindehaus – Reckenbachstraße 4 in Geisingen
Wann:	�14-täglich, montags in geraden Kalenderwochen,
		  19:00 – 20:30 Uhr
Rückfragen gerne unter: 07461 96648-0

DRK-Bereitschaft
Ortsverein Geisingen mit Stadtteilen

DRK erweitert Angebot im Bereich der Familienbildung
Der DRK-Kreisverband Tuttlingen lädt Eltern mit Babys und 
Kleinkindern herzlich zu seinen offenen Treffs im Bereich Fa-
milienbildung ein. Die Treffen finden wöchentlich donnerstags 
und freitags von 9:00 bis 11:00 Uhr statt und bieten Raum für 
Austausch, Begegnung und Unterstützung im Familienalltag. 
In entspannter Atmosphäre können Eltern Kontakte knüpfen, 
Erfahrungen teilen und Fragen rund um die Entwicklung ihres 
Kindes stellen. Die offenen Treffs werden von qualifizierten 
Fachkräften begleitet. Das Angebot richtet sich an Eltern mit Ba-
bys und Kleinkindern und ist niedrigschwellig gestaltet – eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Außerdem starten am 04. März 2026 PEKiP Kurse. Hierbei ste-
hen gemeinsames erleben, spielerische Bewegungsanregungen 
und Austausch unter Eltern im Mittelpunkt. PEKiP unterstützt 
die frühkindliche Entwicklung und stärkt gleichzeitig die Bin-
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dung zwischen Eltern und Kind. Die Kurse finden jeweils Mitt-
wochsvormittags statt. Weitere Informationen und Anmeldun-
gen unter: www.drk-tut.de
Die Familienbildungsangebote finden in Tuttlingen in der Ober-
amteistraße 9 statt.
Gemeinsam entdecken, bewegen, lachen und wachsen.
Weitere Informationen:
DRK-Kreisverband Tuttlingen
Mara Wild: 07461 1787-8600 oder per 
E-Mail: mara.wild@drk-tut.de

Anglervereinigung
Geisingen 1966 e.V.

Einladung zur Generalversammlung
Die Generalversammlung der Anglervereinigung Geisingen fin-
det am Freitag, 27. Februar, um 19:30 Uhr in der Fischerhütte 
statt.

Schwarzwaldverein
Ortsgruppe Geisingen

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Wir möchten hiermit nochmals auf unsere Jahreshauptver-
sammlung 2026 hinweisen, die am Donnerstag, dem 05. März 
2026 um 19:00 Uhr im Vereinsheim des SV Geisingen stattfin-
det. Alle Mitglieder sind herzlichst eingeladen. Wir freuen uns 
auf zahlreichen Besuch und wünschen schon jetzt der Veran-
staltung einen guten Verlauf.
Die Vorstandschaft

Druckfehler im Wanderplanheft
Wir machen darauf aufmerksam, dass sich im Wanderplanheft 
ein Druckfehler eingeschlichen hat. Am Samstag, dem 21. März 
2026, starten wir zu unserer Nachtwächterführung in Hüfingen. 
Leider steht im Wanderplanheft als Tag der Sonntag! Dies ist 
leider falsch, der richtige Tag ist der Samstag, 21. März 2026. 
Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Interessenten be-
richtigen im Wanderplanheft diese Tagesangabe.
Bernd Burkart

Narrenzunft "Grünwinkel"
1858 e.V. Geisingen

Vielen, vielen Dank!!!
„Aschermittwoch, alles vorbei,
d’Fasnet hät g’endet mit Narretei.
Jetzt wird g’faschdet vierzig Tag,
bis d’Oschtre-Sunn am Himmel lag.
’s Fleisch bliebt weg, d’Wurscht au no,
mir danket Gott und bliebet froh.“

Liebe Geisinger Narrenschar, Fasnetfreunde, Besucher, Lieb-
haber und Gönner, Mitwirkende und Mitglieder der „Giesinger 
Fasnet“ und alle Helferinnen und Helfer!
Wir bedanken uns bei allen, die im 168. Jahr wieder eine wun-
dervolle fünfte Jahreszeit ermöglicht haben. Es waren wieder 
tolle Umzüge, Treffen oder Begegnungen, Kostüme, Auftritte, 
Feiern, Traditionen oder unser Brauchtum.
Vielen, vielen Dank!!!
Ganz nach dem Motto: „so langsam goht´s dagege“
verabschieden wir uns mit einem kräftigen
Narri-Narro!!!
Fotos gibt's demnächst unter:
www.narrenzunft-geisingen.de
Es grüßt euch herzlich
eure Narrenzunft Grünwinkel 1858 e. V. Geisingen
Für die Vorstandschaft und den Narrenrat
Zunftschreiber Alexander Götz

Musik für Kinder

Musizieren, Tanzen und Spielen für Kleinkinder zwischen 18 
Monaten und 3 Jahren.
Der neue Kurs startet am Donnerstag, 26. Februar 2026 um 
15:15 Uhr oder um 16:00 Uhr im kath. Pfarrheim Geisingen (Ju-
gendraum).
Anmeldung und Fragen: Telefon 07704 922991, 
E-Mail: huber_beatrix@hotmail.com
Ich freue mich auf alle Kinder und ihre Eltern.
Beatrix Huber

Sportverein Geisingen 1926 e.V.

Vorankündigung Vorbereitungsspiele:
Die angesetzten Spiele in der Vorbereitung können sich kurzfris-
tig ändern. Bitte achtet hierbei auf unsere Social-Media-Kanäle 
oder fragt nochmal bei der Vorstandschaft nach, ob die Spiele 
tatsächlich stattfinden.
Erste Mannschaft:
Donnerstag, 26. Februar 2026 – 19:00 Uhr: 
SV Geisingen I : SV TuS Immendingen I
Frauenmannschaft:
Samstag, 28. Februar 2026 – 11:00 Uhr: 
FC Bräunlingen : SG Pfohren/Geisingen

Generalversammlung 2026
Am Freitag, dem 13. März 2026, findet um 19:30 Uhr unsere 
Generalversammlung statt, wozu alle Mitglieder herzlich einge-
laden sind.
Tagesordnung:
Top 1: 	Begrüßung durch den Vorsitzenden
Top 2: 	Totenehrung
Top 3:	Berichte der Vorstandschaft und Trainer
Top 4:	 Aussprache zu den Berichten
Top 5: 	Wahl eines Wahlleiters
Top 6: 	Entlastung der Vorstandschaft und der Kassenprüfer
Top 7: 	Wahl der gesamten Vorstandschaft und der Kassenprüfer
Top 8: 	Sonstiges, Aussprache, Wünsche und Termine

Aulfingen

Musikverein Aulfingen e.V.

Einladung zur Generalversammlung  
des Musikvereins Aulfingen e.V.
Zur Generalversammlung am Sonntag, 8. März 2026, um 19:00 
Uhr im Gemeinschaftsraum, laden wir alle Mitglieder und Freun-
de recht herzlich ein.
Die Vorstandschaft

Narrenverein "Zundermännle" e.V.
Aulfingen

Dankeschön
Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals bei allen bedanken, 
die zum Gelingen unserer Fasnacht 2026 beigetragen haben.
Insbesondere dem Musikverein Aulfingen für die musikalische 
Mitgestaltung, der Feuerwehr Aulfingen für den Verkehrsdienst 
sowie allen Aktiven, Akteuren, Helfern, Besuchern und Zuschau-
ern.
Vielen Dank.
Der Elferrat
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Gutmadingen

TÜV-Abnahmetermin Zugmaschinen
Die Überprüfung der Zugmaschinen durch den TÜV findet am 
Samstag, 7. März 2026 von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr beim Rat-
haus Gutmadingen statt. Es besteht auch die Möglichkeit unge-
bremste PKW-Anhänger vorzuführen.
Ihre Ortsverwaltung

Fundsache
An der Fasnacht im Gemeinschaftshaus/Rathaus liegen geblie-
ben:
- 	 Mützen
- 	 diverse Kleidungsstücke
- 	 Winterjacke
- 	 Regenschirme
- 	 Stoffbeutel mit Kinderspielzeug
- 	 Fasnachtsutensilien
Auskunft:
Ortsverwaltung Gutmadingen
Frau Huber, Telefon 07704 234

Kindergarten "Regenbogen"
Gutmadingen

Schmotziger Dunschtig im Kindergarten Regenbogen
Am Schmotzigen Dunschtig verwandelte sich der Kindergarten 
Regenbogen in eine farbenfrohe Unterwasserwelt. Unter dem 
Motto „Kindlicher Ozean“ tauchten die Kinder in die faszinie-
rende Welt der Meere ein – und das mit beeindruckender Kre-
ativität.
Schon am Morgen wimmelte es im Kindergarten von mutigen 
Piraten, zauberhaften Meerjungfrauen und fröhlichen Meeres-
tieren. Große Haie, bunte Seepferdchen und sogar ein Oktopus 
sorgten für echtes Meeres-Feeling.
Anfangs wurde kräftig getanzt, gelacht und gefeiert – die Stim-
mung war ausgelassen und fröhlich. Da natürlich das leibliche 
Wohl nicht zu kurz kommen darf, gab es ein reichhaltiges Buffet 
mit süßen, salzigen und herzhaften Köstlichkeiten.
Ein besonderes Highlight war die große Kostümvorstellung. Je-
des Kind durfte stolz über die „spanische Treppe“ laufen – ganz 
wie auf einem Laufsteg – und sein Outfit präsentieren. Unter 
Applaus und strahlenden Blicken zeigten die kleinen Ozeanbe-
wohner ihre fantasievollen Verkleidungen.
Um 10:30 Uhr war es dann so weit: Die Eltern und die Narren 
trafen ein, um die Kinder zum Fasnachtsumzug ins Gemein-
schaftshaus abzuholen. Die fröhliche Schar zog los – ein bunter 
Zug aus Piraten, Meerjungfrauen und Meeresbewohnern.
Im Gemeinschaftshaus angekommen, legten die Kinder einen 
richtig coolen Auftritt als Piratenkapitäne hin. Mit Aufwärmübun-
gen, einem Piratentanz, wie einem Oktopustanz begeisterten 
sie das Publikum. Der Applaus wollte kaum enden – und eine 
Zugabe wurde gefordert.

Freiwillige Feuerwehr
Gutmadingen

Feuerwehrprobe
Die nächste Übung der FFW Gutmadingen findet am Montag,  
2. März 2026, um 19:30 Uhr statt.
Matthias Huber
Kommandant

Narrenverein "Krähenloch"
Gutmadingen e.V.

Herzlichen Dank
Hallo liebe Närrinnen und Narren,
sie ist schon wieder vorbei, die fünfte Jahreszeit.
Neues Konzept, neuer Ablauf, neue Location …
Wir können auf eine gelungene, zukunftsfähige Fasnet zurück-
blicken. Danke an alle, die am neuen Konzept mitgewirkt haben: 
der Rathausgruppe, dem Musikverein Donaumusikanten und 
dem Musikverein Harmonie sowie allen Helfern vor und hinter 
der Theke. Ebenso bei allen Akteuren, die am Zunftabend das 
Programm mitgestaltet haben, sowie allen Gruppen, Wagen-
bauern, welche den Montags- und Dienstagsumzug bereichert 
haben. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei allen Verpfle-
gungsstationen, die uns über die Fasnachtstage wieder bestens 
mit Speis und Trank versorgt haben.
Wir möchten nun noch alle darüber informieren, dass es wie-
der eine Sitzung im Gemeinschaftshaus geben wird. An diesem 
Termin hat jeder wieder die Möglichkeit, sich zum neuen Ablauf 
zu äußern. Der Termin für diese Sitzung wird noch bekannt ge-
geben.
Wir suchen noch den Gewinner des kleinen Narrenbaums (Ge-
meinschaftshaus).
Hauptlos 		  604
Ersatzlos 		  715
Alle anderen Gewinner sind schon bekannt.
Liebe Eltern, denkt bitte noch an die Fasnetpässe eurer Kinder. 
Diese könnt Ihr bei Narrenvater Samuel Stania abholen und 
auch abgeben.
Wir wünschen nun noch allen ein erfolgreiches und gesundes 
Jahr 2026 und freuen uns auf ein Wiedersehen an der Fasnacht 
2027.
Euer Narrenverein Krähenloch Gutmadingen 1957 e. V.

Seniorentreff

Ihr Lieben,
Vorbei ist‘s mit NARRI NARRO, da ist so mancher gar nicht froh;
doch bald beginnt die Frühlingszeit, worüber jeder sich sehr 
freut.
Freut Ihr Euch auch auf‘s Wiedersehen? Dann woll‘n wir in den 
STERNEN geh‘n.
Kommt morgen gerne um halb drei. Ich hoffe, viele sind dabei.
Eure Brigitte

FC Gutmadingen 1921 e.V.

Die aktuellen Ergebnisse:
Vorbereitungsspiel:
FC Gutmadingen – SV Spaichingen � 6:3
Tore: Benjamin Huber, Laurin Heizmann (2), Lukas Riedmüller, 
Manuel Huber, Clemens Vöckt
Vorbereitungsspiel:
SG Reichenau/Waldsiedlung – FC Gutmadingen � 3:8
Tore: Justin Reiser, Laurin Heizmann, Tobias Steri, Ali Karaki (3), 
Benjamin Huber, Manuel Huber
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Die nächsten Termine:
Vom 27. Februar – 01. März 2026 befindet sich die Mannschaft 
im Trainingslager und wird dort am Samstag, 28. Februar 2026, 
um 15:30 Uhr ein Vorbereitungsspiel gegen den SV Eschbach 
austragen.

Aktuelles / Änderungen
Und was sonst noch wichtig ist, findet man immer bei 
www.fc-gutmadingen.de, Instagram und WhatsApp.

Kirchen-Hausen

Freiwillige Feuerwehr
Kirchen-Hausen

Einladung zur 86. Generalversammlung  
der FFW-Kirchen-Hausen
Die Versammlung findet am 07. März 2026 um 20:00 Uhr im 
Gasthaus Sternen statt.
Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Totenehrung
3. 	 Bericht des Kommandanten
4. 	 Bericht des Schriftführers
5. 	 Kassenbericht
6. 	 Kassenprüfbericht
7. 	 Bericht des Obmanns der Altersmannschaft
8. 	 Entlastung des Ausschusses
9. 	 Ehrungen und Beförderungen
10.	Wahlen
11.	Ausblick 2026
12.	Wünsche und Anträge
Wir hoffen auf rege Teilnahme in Uniform -A1.
Der Ausschuss

Kath. Pfarrgemeinde “St. Marien“ 
Kirchen-Hausen | Pfarrgemeindeteam

Herzliche Einladung
Liebe Gemeindemitglieder,
unsere Kirche ist mehr als nur ein Ge-
bäude – sie ist ein Ort der Begegnung, 
der Ruhe und unserer gemeinsamen Ge-
schichte. Damit das auch in Zukunft so 
bleibt, brauchen wir Sie/Euch!
Wir laden Sie/Euch herzlich zur öffentli-
chen Gemeindeversammlung am Sonn-
tag, den 22. März 2026, um 17:00 Uhr in 
den Pfarrsaal Kirchen-Hausen, Ringstr. 5 
ein.
Es steht die Bildung des neuen Gemeindeteams an (§ 14 
Pfarreigesetz/PfaG).
Tagesordnung der Gemeindeversammlung:
1.	 Begrüßung
2.	 Information zur Gemeindeversammlung (§ 7-11 PfaG)
3.	 Information zum Gemeindeteam (§ 12-17 PfaG)
4.	 Entscheidung der Gemeindeversammlung, ob das neue Ge-

meindeteam gewählt oder berufen wird (§ 8 Abs. 2 PfaG)
5.	 Berufung oder Wahl des Gemeindeteams
6.	 Fragen, Wünsche, Anregungen

Die kirchliche Landschaft verändert sich, aber wir wollen, dass 
unsere Kirche lebendig und „im Ort“ verwurzelt bleibt. Wir wün-
schen uns daher eine zahlreiche Teilnahme und einen regen 
und offenen Austausch.
Im Anschluss freuen wir uns noch über ein gemütliches Beisam-
mensein mit Getränken und Snacks.
Ihr Pfarrgemeindeteam Kirchen-Hausen und Hintschingen

Musikverein
Kirchen-Hausen e.V.

Fasnet 2026, schee war’s
Auf diesem Wege möchten wir Musikerinnen und Musiker uns 
bei allen ganz herzlich bedanken, die uns während der Fasnet 
so toll mit Speis und Trank versorgt haben!
Auch wir als Vorstandschaft sagen „Danke“ an euch alle für das 
tolle Miteinander und die Disziplin, die ihr gezeigt habt.
Eure Vorstandschaft der Bläserjugend und des Musikvereins

P.S.:
Denkt bitte daran, am Freitag, den 27. Februar 2026, finden ab 
18:30 Uhr die Versammlungen des Fördervereins, der Bläserju-
gend und des Musikvereins statt.
Es sind dazu alle recht herzlich in unser Probelokal eingeladen, 
wir freuen uns auf euch.

Narrenzunft "Latschari" 1911 e.V.
Kirchen-Hausen

Danke
Wir möchten uns bei allen bedanken, die durch Ihr Mitwirken zu 
dieser schönen Fasnet beigetragen haben. Wir bedanken uns 
beim Musikverein Kirchen-Hausen. Wir bedanken uns auch bei 
der Guggenmusik Kaputte 13, die zur närrischen Unterhaltung 
beigetragen hat. Danke auch allen, die bei unseren Umzügen 
teilgenommen haben. Einen närrischen Dank an die Ortsver-
waltung. Ein Dankeschön an alle Gruppen, die uns mit Ihren 
Aufführungen wieder einen tollen Zunftabend bereitet haben. 
Ein ganz besonderer Dank gilt allen Kindergruppen, die am Fas-
netmäntig unser Programm gestaltet haben. Wir bedanken uns 
auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ein herzliches Dankeschön 
an die Wirtsleute, den vielen Privatpersonen, dem Jugendclub, 
den Besenwirtschaften. 
Nicht zu vergessen ein Dankeschön an die Hexengruppe für 
die Bewirtung vor den Umzügen am Donnerstag und an den Ju-
gendclub für die Bewirtung vor dem Umzug am Montag. Aber 
wie könnten wir überhaupt Fasnet machen, wenn wir keine Hel-
fer hätten? Wir bedanken uns bei all denen, die uns während 
der ganzen Fasnet geholfen haben, die Barkeeper, die Köche, 
die Bedienungen, die Helfer am Ausschank, die Kassierer, den 
Wurschtverkäufern, dem Aufräumtrupp vom Fasnetmäntig, so-
wie bei allen, die beim Auf- und Abbau in der Halle geholfen ha-
ben. Ohne Euch Helfer wären all unsere Veranstaltungen nicht 
möglich.
Vielen Dank auch an alle, die uns Ihre Vorschläge für das Motto 
für nächstes Jahr am Zunftabend aufgeschrieben haben. Unter 
den vielen Vorschlägen einigten wir uns auf folgendes Motto für 
die Fasnet 2027: Unterwasserwelten.
An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle Hexen und 
Latscharis, die uns vor der Dorffasnet an den Umzügen begleitet 
haben.
Und denkt daran – s‘goht scho wieder dagege.
Narri – Narro
Der Elferrat

Frauentreff Kirchen-Hausen / Hintschingen

Einladung zum Weltgebetstag am 06. März 2026
Mit dem Titel „Nigeria – kommt, bringt eure Last!“ haben Frau-
en aus Nigeria den Weltgebetstag vorbereitet. Am Freitag, dem 
06. März 2026, um 18:30 Uhr findet dieser in Kirchen-Hausen 
in der Kirche St. Marien statt. Hierzu möchten wir alle Frauen 
der Kirchengemeinde Hl. Dreifaltigkeit Donaueschingen herzlich 
einladen. Danach werden wir den Abend im Gasthaus Sternen 
gemütlich ausklingen lassen.
Auf euer Kommen freuen wir uns!
Die Vorstandschaft
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Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen

Aktive Herren
Ergebnisse Vorbereitungsspiele
DJK Donaueschingen — SG Kirchen-Hausen � 4:1
VfR Stockach 2 – SG Kirchen-Hausen � 2:5
SSC Donaueschingen – SG Kirchen-Hausen � 2:2

Vorschau Vorbereitungsspiele
Dienstag, 03. März 2026, um 19:00 Uhr
SV Niedereschach – SG Kirchen-Hausen
Samstag, 07. März 2026, um 14:00 Uhr auf dem Kunstrasen 
in Geisingen
SG Kirchen-Hausen – SG Tengen-Watterdingen
Samstag, 14. März 2026, um 15:30 Uhr
DJK Villingen – SG Kirchen-Hausen
Da es bei den Vorbereitungsspielen öfter mal zu Änderungen 
kommt, informiert Euch bitte zusätzlich unter: www.fussball.de

Vorschau Generalversammlung
Unsere diesjährige Generalversammlung findet am Freitag, 20. 
März 2026, um 19:00 Uhr in unserem Clubheim statt. Die Ju-
gendversammlung findet am gleichen Tag um 18:00 Uhr eben-
falls im Clubheim statt.
- SG Kirchen-Hausen -

Leipferdingen

Ortsverwaltung Leipferdingen

TÜV-Zugmaschinen-Abnahmetermin
Die Überprüfung der Zugmaschinen durch den TÜV findet am 
Samstag, 14. März 2026, in der Zeit von 8:00 bis 11:00 Uhr 
beim Rathaus statt. Es besteht auch die Möglichkeit, unge-
bremste Pkw-Anhänger vorzuführen.
Ihre Ortsverwaltung

Musikverein Polyhymnia
Leipferdingen e.V.

Fasnet 2026 - DANKE!!
Unsere Musikerinnen und Musiker waren auch in diesem Jahr 
während der Fasnet wieder täglich in Leipferdingen unterwegs. 
Dabei wurden sie von vielen Einwohnern in und vor deren Häu-
sern bestens bewirtet und mit Essen und Trinken verwöhnt. 
Bei Ihnen allen bedanken wir uns auf diesem Weg noch einmal 
recht herzlich.
Die Vorstandschaft des Musikvereins „Polyhymnia“ Leipferdingen e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung des Musikvereins „Polyhymnia“ 
Leipferdingen für das Vereinsjahr 2025 findet am kommenden 
Samstag, 28. Februar 2026, um 20:00 Uhr im Bürgersaal im 
Rathaus Leipferdingen statt.
Anträge bitten wir bis spätestens einen Tag vorher schriftlich 
einzureichen.
Wir laden die Bevölkerung, aktive und passive Mitglieder, Eh-
renmitglieder sowie die Vertreter unserer befreundeten Vereine 
herzlich ein.
Die Vorstandschaft des Musikvereins „Polyhymnia“ Leipferdingen e.V.

Männergesangverein
1871 Eintracht Leipferdingen

Generalversammlung 2026
Die diesjährige Generalversammlung des MGV findet am Sonn-
tag, 22. März 2026, um 19:00 Uhr im Bürgersaal des Rathaus 
Leipferdingen statt. Die Tagesordnung folgt, wir laden alle hierzu 
ein.

Narrenzunft "Strohglonki" 1777
Leipferdingen e.V.

NACHRUF

Mit großer Betroffenheit haben wir vom Tod  
unseres Narrenfreundes

Ernst Huber
erfahren. Ernst war in früheren Jahren ein Teil des Narren-
rats.
Er blieb bis zu seinem Tod der Leipferdinger Fasnacht eng 
verbunden.
Wir werden ihn in ehrenvoller Erinnerung behalten.
Narrenzunft Strohglonki 1777 Leipferdingen e. V.

Fasnacht 2026 - Dankeschön
Der Strohmann ist verbrannt – die Fasnacht 2026 ist Geschich-
te!
Ein riesiges Dankeschön an alle, die sich in irgendeiner Form an 
den Narrentreffen und der Dorffasnet beteiligt und mitgewirkt 
haben.
Ohne euch wäre diese Fasnacht nicht die gewesen, die sie war.

Veranstaltungskalender

März

Folgende Termine wurden gemeldet:
05. März 2026 		  Schwarzwaldverein
						�      Jahreshauptversammlung Clubheim SV 

Geisingen
06. März 2026 		�  Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit Donaueschin-

gen
						      Weltgebetstag
06. März 2026 		�  Verband Wohneigentum Eigenheim- und 

Gartenfreunde Geisingen	 Genera lver-
sammlung

07. März 2026 		  Stadtmusik Geisingen und Förderverein
						      Generalversammlung
07. März 2026 		  Freiwillige Feuerwehr Kirchen-Hausen
						�      Generalversammlung Gasthaus Mond Kir-

chen-Hausen
07. März 2026 		  Reitverein Kirchen-Hausen
						�      Generalversammlung Gasthaus Sternen 

Kirchen-Hausen
08. März 2026 		  Landtagswahl
08. März 2026 		  Musikverein Aulfingen
						�      Generalversammlung Festhalle Aulfingen
09. – 					     Reischachschule Immendingen
13. März 2026		  Anmeldung der Schüler für Klasse 5
13. März 2026 		  Sportverein Geisingen
						�      Generalversammlung Clubheim SV Geisin-

gen
14. März 2026 		  Sportverein Aulfingen
						�      Generalversammlung Clubheim SV Aulfin-

gen
14. März 2026 		  Musikverein Harmonie Gutmadingen
						�      Konzert Gemeinschaftshaus Gutmadin-

gen

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall entscheiden Sekunden!
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20. März 2026 		  Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen
						�      Generalversammlung Clubheim SG Kir-

chen-Hausen
21. März 2026 		  Musikverein Aulfingen
						      Blasmusikabend Festhalle Aulfingen
21. März 2026 		  Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen
						      Schrottsammlung
22. März 2026 		  Kramer-Allesschaffer-Freunde
						�      Generalversammlung Gemeinschaftshaus 

Gutmadingen
27. März 2026 		  Grundschule Geisingen
						      Aktion Saubere Landschaft
27. März 2026 		  DRK Ortsverein Geisingen
						�      Mitgliederversammlung Clubheim SV Gei-

singen
27. - 28. März 2026 	Aktive Bürger
						      Rädlemarkt Zehntscheune Geisingen
28. März 2026 		�  Stadt Geisingen / Aktive Bürger / Angler-

vereinigung Geisingen, Stadtputzete – Ak-
tion Saubere Landschaft

28. März 2026 		�  Musikverein Donaumusikanten Gutmadin-
gen

						�      Frühjahrskonzert Gemeinschaftshaus Gut-
madingen

29. März 2026 		�  Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit Donaueschingen
						      Palmprozessionen
30. März – 			   Schulen der Raumschaft
12. April 2026 		  Osterferien

-alle Angaben ohne Gewähr-
Änderungen oder Ergänzungen für den monatlichen Veranstal-
tungskalender können jederzeit bei der Stadtverwaltung (E-Mail: 
info@geisingen.de, Telefon 07704 807-0) gemeldet werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
www.geisingen.de

Sonstiges

Deutschen Rentenversicherung  
Baden-Württemberg

Zusatzbeitrag - Auswirkungen gestiegener Krankenkassen-
beiträge auf die Rente
Ab März 2026 werden Zusatzbeiträge berücksichtigt
Zum Januar haben viele Krankenkassen erneut ihren Zusatzbei-
trag für Versicherte erhöht. Ab März fällt die überwiesene Rente 
der davon betroffenen Rentnerinnen und Rentner entsprechend 
geringer aus. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV BW) hin.
Wie hoch der individuelle Zusatzbeitragssatz einer Krankenkas-
se für ihre Mitglieder ausfällt, legt die jeweilige Krankenkasse 
selbst fest. Die Mitglieder haben durch ein Sonderkündigungs-
recht die Möglichkeit, in eine günstigere Krankenkasse zu wech-
seln, wenn die bisherige Krankenkasse einen Zusatzbeitrag 
erstmalig erhebt oder erhöht. Der GKV-Spitzenverband aktua-
lisiert regelmäßig eine Übersicht mit allen Krankenkassen und 
ihren Zusatzbeiträgen. Die Übersicht kann über www.gkv-spit-
zenverband.de abgerufen werden.
Rentenversicherung übernimmt Hälfte des Zusatzbeitrags
Wie beim regulären Krankenkassenbeitrag übernimmt die DRV 
für Rentnerinnen und Rentner hinsichtlich des Zusatzbeitrags 
die Hälfte der Kosten. Diesen Anteil leitet sie direkt an die jewei-
lige Krankenkasse weiter. Hat eine Krankenkasse ihren Zusatz-
beitrag also beispielsweise um 0,4 Prozent (durchschnittliche 
Erhöhung des Zusatzbeitrags 2026) erhöht, erhalten Betroffene 
0,2 Prozent weniger Rente. Bei einer Bruttorente in Höhe von 
1.000 Euro ergibt das eine um zwei Euro niedrigere Auszahlung.
Keine Auswirkungen für Januar und Februar
Für die Rentenzahlung im Januar und Februar 2026 wurden die 
zu zahlenden Krankenversicherungsbeiträge weiter auf Grund-
lage des bisherigen Beitrags berechnet. Grund hierfür sind ge-
setzliche Vorgaben, die bei Rentnerinnen und Rentnern sowohl 
für Senkungen als auch für Erhöhungen gelten.
Information erfolgt über den Kontoauszug der Bank

Über Änderungen der aus der Rente zu zahlenden Krankenver-
sicherungsbeiträgen werden Betroffene in der Regel über den 
Kontoauszug ihrer Bank informiert.
Rentenbeziehende mit Zuschuss zur freiwilligen Krankenver-
sicherung
Erhalten Rentenbeziehende einen Zuschuss zu einer freiwilligen 
Krankenversicherung, führt die Erhöhung des Zusatzbeitrags-
satzes der Krankenkasse, ebenfalls um zwei Monate zeitver-
setzt, zu einer höheren Zuschusszahlung. Über eine Änderung 
der Zuschusshöhe informiert die DRV BW stets mit einem Be-
scheid.
Informationen
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Broschüre Rent-
ner und ihre Krankenversicherung“. Diese kann auf www.deut-
sche-rentenversicherung.de heruntergeladen werden.

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Handverlesen – Täglich relevante News aus der 
Region und darüber hinaus
Die Region verändert sich ständig, und NUSSBAUM.de hält dich 
auf dem Laufenden – nicht nur aus deinem Ort, sondern auch 
darüber hinaus. Unsere Redaktion filtert täglich die wichtigsten 
Themen aus deinem Landkreis und ergänzt sie mit relevanten 
überregionalen News aus Baden-Württemberg. So erhältst du ei-
nen perfekten Überblick über alles, was für dich wichtig ist.
Ob es um politische Entscheidungen, kulturelle Highlights oder 
gesellschaftliche Trends geht, die Redaktion wählt sorgfältig aus 
und präsentiert dir die Essenz des Tages. Verlässlichkeit, Aktuali-
tät und Qualität stehen dabei an erster Stelle.
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